
Satzung der LEA-Kinderhilfe e.V.

§ 1  Name und Sitz des Vereins

1. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden und heißt dann 
LEA-Kinderhilfe e.V. 
2. Er hat seinen Sitz in 54552 Utzerath, Kreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

1. Zweck des Vereins ist die Förderung der klassischen homöopathischen Behandlung 
krebskranker Kinder, vorzugsweise in dafür spezialisierten Kliniken. Ziel ist es, 
Familien mit krebskranken Kindern, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, für 
diese meist kostenpflichtigen Behandlungen aufzukommen, mit den von dem Verein 
gesammelten Spendengeldern zu unterstützen. 

2. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Spendenaufrufe, 
Organisation und Durchführung von Benefiz-Veranstaltungen, Versandaktionen etc.

§ 3 Selbstlosigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede volljährige natürliche oder juristische Person werden. 
2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der 
Vorstand entscheidet innerhalb eines Monats über den Aufnahmeantrag. Will er dem 
Annahmeantrag nicht statt geben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung. 
3. Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.
2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 
mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden. 
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden wenn es:
a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Wiese 
geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat 
oder
b) mehr als 2 Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge in Rückstand ist und 
trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen 
Beträge nicht eingezahlt hat
4. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
Gründen des Ausschusses Stellung zu nehmen. Diese sind mindestens zwei Wochen 
vorher dem Vorstand mitzuteilen.



§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 

1. Bei der Aufnahme in den Verein ist keine Aufnahmegebühr zu zahlen.
2. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
Dabei ist die Offenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu 
berücksichtigen. 

§ 7 Mitgliederversammlung

1.  Mitgliederversammlung ist zuständig für  die Entscheidungen in folgenden 
Angelegenheiten:
a) Änderung der Satzung
b) die Auflösung des Vereins
c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder sowie den Ausschuss von Mitgliedern aus 
dem Verein
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstandes
f) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
g) Bestimmung der Anzahl und Wahl der Revisoren sowie Entgegennahme deren 
Berichts

2. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.

3. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Anträge, die von Organen der 
Gesellschaft oder von Ordentlichen Mitgliedern gestellt werden, sind in die 
Tagesordnung aufzunehmen, wenn diese eine Woche vor dem festgesetzten Termin 
der Mitgliederversammlung bei der Geschäftsstelle des Vereins eingegangen sind. 
Später eingehende Anträge können nur behandelt werden, wenn die 
Mitgliederversammlung die Dringlichkeit mit Mehrheit beschließt. 
4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde.
5. Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse. 
Satzungsänderungen, eine Änderung des Vereinszwecks sowie eine Auflösung des 
Vereins bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Mitglieder, die sich 
der Stimme enthalten, werden behandelt wie nicht erschienene.
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Dieses ist vom 
Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

§ 8 Vertretungsberechtigter Vorstand gem. § 26 BGB

Der Vorstand besteht aus dem/der ersten und dem/der zweiten Vorsitzenden und dem/
der Schatzmeister/in. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zur Vertretung des Vereins 
berechtigt.

§ 9 Geschäftsführender Vorstand / Beirat

1. Die Mitgliederversammlung beschließt, ob und in welcher Anzahl weitere 
geschäftsführende, nicht vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder gewählt werden.
2. Der Vorstand ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht durch Satzung 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.
3. Er fasst Beschlüsse  mit einfacher Mehrheit, hierüber werden schriftliche Protokolle 
angefertigt. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind, hiervon mindestens eines der 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder. 
4. Die einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind an die 
Mehrheitsbeschlüsse des Vorstands gebunden.
5. Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt.
6. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.



7. Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Reisekosten und Auslagen für die 
Vereinsarbeit werden erstattet, bedürfen aber der Genehmigung und Stattgebung des 
gesamten Vorstandes. 
8. Der Vorstand ist berechtigt, eine/n GeschäftsführerIn mit der Erledigung der 
laufenden Vereinsgeschäfte zu betrauen.
9. Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte 
entgegen, ist der Vorstand berechtigt, entsprechende Änderungen eigenständig 
durchzuführen.

§ 10 Revision

1. Die Mitgliederversammlung wählt mindestens eine/n Revisor/in. Die Aufgaben sind 
die Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Satzungsvorgaben und 
Vereinsbeschlüsse.

§ 11 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke

1.  Im Falle einer Auflösung des Vereins sind die Vorsitzenden des Vorstandes und 
sein stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die George Vithoulkas Stiftung, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.


